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Formmangel beruht und die Ehe sich die Aufhebung erstreckt, das
nicht in das Heirathsregister einge= Recht, den Familiennamen des An-

tragen worden ist. nehmenden zu führen. Diese Vor-

1772. Mit der Aufhebung der schrift findet in den Fällen des § 1757
 Annahme anKindesstatt Abs. 2 keine Anwendung, wenn die

verlieren das Kind und diejenigen Aufhebung nach dem Tode eines der
Abkömmlinge des Kindes, auf welche Ehegatten erfolgt.

Dritter Abschnitt.

Vormundschaft ))).

Erster Titel. 1774. Das Vormundschaftsge-
 richt hat die Vormund-

Vormundschaft über Minder- schaft von Amtswegen anzuordnen).

jährige. 1775.  Das Vormundschaftsge-
  richt soll, sofern nicht be-

I. Anordnung der Vormundschaft. sondere Gründe für die Bestellung

1773. Ein Minderjähriger er= mehrerer Vormünder vorliegen, für
hält einen Vormund,denMündelund, wenn mehrere

wenn er nicht unter elterlicher Ge-Geschwister zu bevormunden sind,

walt steht oder weun die Eltern weder für alle Mündel nur einen Vormund

in den die Person noch in den das bestellen.

Vermögen betreffenden Angelegen- 1776. Als Vormünder sind in
heiten zur Vertretung des Minder- nachstehender Reihen-
jährigen berechtigt sind. folge berufen?:

Ein Minderjähriger erhält einen, 1. wer von dem Vater des Mün-

Vormund auch dann, wenn sein Fa- dels als Vormund benannt ist;
milienstand nicht zu ermitteln ist. 2. wer von der ehelichen Mutter

 ) Uebergangsbestimmungen hinsichtlich der bestehenden Vormundschaften

 ) Bedeutung der Vormundschaft in strafrechtlicher Hinsicht: Untreue des
Vormunds StrGB. § 266, Unzucht StrGB.§ 174, Kuppelei § 181, Betrug
gegen Vormünder § 263, Diebstahl gegen diese § 247. Unsähigkeit derjenigen,
die die bürgerlichen Ehrenrechte verloren StrGB. § 34 Nr. 6 nach der Fassung
des S. Art. 34 ] und BGB. § 1781 Nr. 4; -Recht der Strafantragstellung
bei Verletzung des Mündels § 65 des StrGB. nach der Fassung des S.

Art. 34 III; wegen Zwangserziehung eines Mindersährigen s. nun unter Streich-
ung des § 55 Abs. 2 des StrGB. (nach S. Art. 34 II) den nunmehrigen Art.
135 d. S. z.BGB. mit Anm. und vgl. 1666. — Ueber Anstaltsbeamte als
Vormünder S. 136.

3) Vormundschaft über Ausländer S. 28.

s. S. 136                                                                                                                                          Wegen der Vormundschaft über Pfleglinge staatlicher Erziehungsanstalten

) Diesen Personen 1—4 kann unter Umständen ein Anstaltsbeamter vor-
gehen, s. S. 136 Nr. 3.
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des Mündels als Vormund be-

nannt ist;
3. der Großvater des Mündels von

väterlicher Seite;
4. der Großvater des Mündels von

mütterlicher Seite.
Die Großväter sind nicht berufen,

wenn der Mündel von einem Ande-

ren als dem Ehegatten seines Vaters
oder seiner Mutter an Kindesstatt

angenommen ist. Das Gleiche gilt,
wenn derjenige, von welchem der

Mündel abstammt, von einem An-

deren als dem Ehegatten seines Va-
ters oder seiner Mutter an Kindes-

statt angenommen ist und die Wirk-

ungen der Annahme sich auf den
Müüindel erstrecken.

1777. Der Vater kann einen
 Vormund nurbenennen,

wenn ihm zur Zeit seines Todes die
elterliche Gewalt über das Kind zu-

steht; er hat dieses Recht nicht, wenn
er in den die Person oder in den das

Vermögen betreffenden Angelegen-
heiten nicht zur Vertretung des Kin-
des berechtigt ist. Das Gleiche gilt
für die Mutter.

Der Vater kann für ein Kind, das
erst nach seinem Tode geboren wird,
einen Vormund benennen, wenn er

dazu berechtigt sein würde, falls das
Kind vor seinem Tode geboren wäre.

Die Benennung des Vormundes

ersolgt durch letztwillige Verfügung.

1778. Wer nach § 1776 als
 Vormund berufen ist,

darf ohne seine Zustimmung nur
übergangen werden, wenn er na

den §§ 1780 bis 1784 nicht zum

Vormunde bestellt werden kann oder
soll oder wenn er an der Ueber-

nahme der Vormundschaft verhindert
ist oder die Uebernahme verzögert

1781.

oder wenn seine Bestellung das In-
teresse des Mündels gefährden würde.
 Ist der Berufene nur vorüberge-

hend verhindert, so hat ihn das Vor-
mundschaftsgericht nach dem Weg-
falle des Hindernisses auf seinen An-
trag an Stelle des bisherigen Vor-

mundes zum Vormunde zu bestellen.

Für eine Ehefrau darf der Mann
vor den nach § 1776 Berufenen, für

ein uneheliches Kind darf die Mutter
vor dem Großvater zum Vormunde

bestellt werden.
Neben dem Berufenen darf nur

mit dessen Zustimmung ein Mitvor-
mund bestellt werden.

1779. Ist die Vormundschaft
 nicht einem nach§1776

Berufenen zu übertragen, so hat das
Vormundschaftsgericht nach Anhör-
ung des Gemeindewaisenraths den

Vormund auszuwählen.
Das Vormundschaftsgericht soll

eine Person auswählen, die nach
ihren persönlichen Verhältnissen und
ihrer Vermögenslage sowie nach den
sonstigen Umständen zur Führung
der Vormundschaft geeignet ist. Bei
der Auswahl ist auf das religiöse
Bekenntniß des Mündels Rücksicht
zu nehmen. Verwandte und Ver-

schwägerte des Mündels sind zunächst
zu berücksichtigen.

1780. Zum Vormunde kann
 nicht bestellt werden,

wer geschäftsunfähig oder wegen

Geistesschwäche, Verschwendungoder
Trunksucht entmündigt ist.

Zum Vormundn soll nicht
bestellt werden:

1. wer minderjährig oder nach

 § 1906 unter vorläusige Vor-

mundschaft gestellt ist;
2. wer nach § 1910 zur Besorgung
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seiner Vermögensangelegenhei—
ten einen Pfleger erhalten hat;

3. wer in Konkurs gerathen ist,

während der Dauer des Kon-

kurses;
4. wer der bürgerlichen Ehreurechte
für verlustig erklärt ist, soweit
sich nicht aus den Vorschriften
des Strafgesetzbuchs ein Anderes

ergiebt ).

1782. Zum Vormunde soll
nicht bestellt werden,

wer durch Anordnung des Vaters
oder der ehelichen Mutter des Mün-

dels von der Vormundschaft ausge-

schlossen ist. Die Mutter kann den
von dem Vater als Vormund Be-

nannten nicht ausschließen.
Auf die Ausschließung finden die

Vorschristen des § 1777 Anwend-

ung.

1783. einem Anderen als dem

Vater des Mündels verheirathet
ist, soll nur mit Zustimmung ihres

bestelltMannes zum Vormunde
werden.

1784. Ein Beamterr ). oder Religionsdiener, der
nach den Landesgesetzen einer be-
sonderen Erlaubniß zur Uebernahme
einer Vormundschaft bedarf, soll
nicht ohne die vorgeschriebene Er-
laubniß zum Vormunde bestellt wer-

den ).

Jeder Deutsche hat die
1785. Vormundschaft, für die
er von dem Vormundschaftsgerichte

1) Str GB. § 34 Nr. 6 nach der
2) s. Anm. zu §§ 104, 839, 1315, S. 80  Beamte )

ausgewählt wird, zu übernehmen,
sofern nicht seiner Bestellung zum
Vormund einer der in den §§ 1780

bis 1784. bestimmten Gründe ent-

gegenstcht.

1786.
lehnen ):

Die Uebernahme der
Vormundschaft kann ab-

1. eine Frau;

2. wer das sechzigste Lebensjahr

vollendet bat;

3. wer mehr als vier minderjäh-

rige eheliche Kinder hat; ein
von einem Anderen an Kindes-

statt angenommenes Kind wird

nicht gerechnet;

Eine Frau, die mit

Ein Beamter ) oder

4. wer durch Krankheit oder durch
Gebrechen verhindert ist, dic
Vormundschaft ordnungsmäßig
zu führen;

 5. wer wegen Entfernung seines
Wohnsitzes von dem Sitze des

Vormundschaftsgerichts die Vor-
mundschaft nicht ohne besondere
Belästigung führen kann;

6. wer nach § 1844 zur Sicher-

heitsleistung angehalten wird;
7. wer mit einem Anderen zur ge-

meinschaftlichen Führung der
Vormundschaft bestellt werden
soll;

8. wer mehr als eine Vormund-

schaft oder Pflegschaft führt; die
Vormundschaft oder Pflegschaft
über mehrere Geschwister gilt nur

als eine; die Führung von zwei
Gegenvormundschaften steht der

Fassung des S. 34 l.
(„Beamte“).

3) Die Vorschriften, nach welchen Beamte eigenmächtig Vormundschasten
ablehnen können, gelten nicht mehr („Materialien“ zu Art. 78 der RVorl. S. 36.)

4) Ablehnungsrecht der Beamten s. Anm. 3 zu § 1784.



—

Führung einer Vormundschaft
gleich.

Das Ablehnungsrecht erlischt,
wenn es nicht vor der Bestellung

bei dem Vormundschaftsgerichte gel-
tend gemacht wird.

1787. Wer die Uebernahme
der Vormundschaft ohne

Grund ablehut, ist, wenn ihm ein

Verschulden zur Last fällt, für den
Schaden verantwortlich, der dem
Mündel dadurch entsteht, daß sich
die Bestellung des Vormundes ver-

zögert.
Erklärt das Vormundschaftsge-

richt die Ablehnung für unbegrün-
det, so hat der Ablehnende, unbe-
schadet der ihm zustehenden Rechts-
mittel, die Vormundschaft auf Er-
sordern des Vormundschaftsgerichts
vorläufig zu übernehmen.

1788. Das Vormundschafts-
gericht kann den zum

Vormund Ausgewählten durch Ord-
nungsstrafen zur Uebernahme der

Vormundschaft anhalten.
Die einzelne Strafe darf den Be-

trag von dreihundert Mark nicht
übersteigen. Die Strafen dürfen nur
in Zwischenräumen von mindestens

einer Woche verhängt werden. Mehr!
als drei Strafen dürfen nicht ver-
hängt werden.

1789. Der Vormund wird von

richte durch Verpflichtung zu treuer
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mundschaft bestellt. Die Verpflicht-

ung soll mittelst Handschlag an

Eidesstatt erfolgen.

1790. Bei der Bestellung des
 Vormundes kann die

Entlassung für den Fall vorbehalten
werden, daß ein bestimmtes Ereigniß
eintritt oder nicht eintritt.

1791. Der Vormund erhält
eine Bestallung.

Die Bestallung soll enthalten den
Namen und die Zeit der Geburt des
Müindels, die Namen des Vormun-

des, des Gegenvormundes und der
Mitvormünder sowie im Falle der

Theilung der Vormundschaft die Art
der Theilung. Ist ein Familienrath
eingesetzt, so ist auch dies anzugeben.

1792. Neben dem Vormunde)
kann ein Gegenvormund

bestellt werden.

Ein Gegenvormund soll bestellt
werden, wenn mit der Vormundschaft

eine Vermögensverwaltung verbun-
den ist, es sei denn, daß die Verwalt-

ung nicht erheblich oder daß die Vor-
mundschaft von mehreren Vormün-

dern gemeinschaftlich zu führen ist.
Ist die Vormundschaft von meh-

reren Vormündernnicht gemeinschaft-
lich zu führen, so kann der eine Vor-
mund zum Gegenvormunde des an-

deren bestellt werden.
Auf die Berufung und Bestellung

des Gegenvormundes finden die für

unddgewissenhafter Führung der Vor-i die Berufung und Bestellung des

1) Bei befreiten Vormundschaften und bei Anstaltspfleglingen kam die
Gegenvormundschaft
UeV. S. 210 a. E.

partikularrechtlich wegfallen s. § 1852, S. 136 Nr.4

Strafrechtliches betr. den Vormund S. 34 I (StrGB.§34 Nr. 6) s. oben
S. 294 Anm. 2.

Strafrechtliches betr. den Gegenvormund s. neue Fassung des § 34 Nr. 6
des StrGB. nach S. I 34 I s. oben S. 294 Anm. 2
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Vormundes geltenden Vorschriften! 3. bei einem Rechtsstreite zwischen

Anwendung.

II. Führung der Vormundschaft.

1793. Der Vormund hat das
Recht und die Pflicht,

für die Person und das Vermögen
des Mündels zu sorgen, insbesondere
den Mündel zu vertreten ).

1794. Das Recht und diePflicht des Vormun=
des, für die Person und das Ver-
mögen des Mündels zu sorgen, er-

streckt sich nicht auf Angelegenheiten
des Mündels, für die ein Pfleger
bestellt ist.

1795.
treten:

1. bei einem Rechtsgeschäfte zwi-

schen seinem Ehegatten oder
einem seiner Verwandtenin ge-

rader Linie einerseits und dem

Mündel andererseits, essei denn,
daß das Rechtsgeschäft aus-
schließlich in der Erfüllung einer
Verbindlichkeit besteht;
 2. bei einem Rechtsgeschäfte, das

die Uebertragung oder Belastung
einer durch Pfandrecht, Hypo-

Der Vormund kann

den Mündel nicht ver-

thek oder Bürgschaft gesicherten
Forderung des Mündels gegen
den Vormund oder die Aufheb-
ung oder Minderung dieser
Sicherheit zum Gegenstande hat
oder die Verpflichtung des Mün-
dels zu einer solchen Uebertrag-

ung, Belastung, Aufhebung oder

Minderung begründet;
) In Betreff der Vertretung s.

den in Nr. 1 bezeichneten Per-

sonen sowie bei einem Rechts-
streit über eine Angelegenheit
der in Nr. 2 bezeichneten Art.

Die Vorschrift des § 181 bleibt

unberührt.

179 Das Vormundschafts-
4* gericht kann dem Vor-

munde die Vertretung für einzelne
Arngelegenheiten oder für einen be-
stimmtenKreisvon Angelegenheiten

entziehen.
Die Entziehung soll nur erfol-

gen, wenn das Interesse des Mün-

dels zu dem Interesse des Vor-
mundes oder eines von diesem ver-
tretenen Dritten oder einer der im

§ 1795 Nr. 1 bezeichneten Personen
in erheblichem Gegensatze steht.

179 Mehrere Vormünder
führen die Vormund-

schaft gemeinschaftlich. Bei einer
Meinungsverschiedenheit entscheidet
das Vormundschaftsgericht, sofern
nicht bei der Bestellung ein An-
deres bestimmt wird.

Das Vormundschaftsgericht kann
die Führung der Vormundschaft
unter mehrere Vormünder nach be-

stimmten Wirkungskreisen verthei-
len. Innerhalb des ihm überwie-

senen Wirkungskreises führt jeder
Vormund die Vormmndschaft selb-

ständig. -

Bestimmungen, die der Vater
oder die Mutter für die Entscheidung
von Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den von ihnen benannten Vor-

mündern und für die Vertheilung
der Geschäste unter diese nach Maß-

§ 1630 und die Anm. 3 S. 273 hiezu.

Vormünder über Pfleglinge staatlicher Erziehungsanstalten S. 136.
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gabe des § 1777 getroffen hat, sind
von dem Vormundschaftsgerichte zu

befolgen, sofern nicht ihre Befolgung
das Interesse des Mündels gefähr-
den würde.

1798. Steht die Sorge für
die Person und die

Sorge für das Vermögen des Mün-
dels verschiedenen Vormündern zu,

so entscheidet bei einer Meinungs= dem Bekenntniß angehört, in dem
verschiedenheit über die Vornahme:
einer sowohl die Person als das
Vermögen des Mündels betreffenden

Handlung das Vormundschaftsge-
richt.

Der Gegenvormund )1799. hat darauf zu ginen)
daß der Vormund die Vormund-

schaft pflichtmäßig führt. Er hat

dem Vormundschaftsgerichte Pflicht-widrigkeiten des Vormundes sowie
jeden Fall unverzüglich anzuzeigen,
in welchem das Vormmschaftsge-
richt zum Einschreiten berufen ist,

insbesondere den Tod des Vormundem Gegenvormurde mit der Ver-

Umstandes, in Folge dessen das Amt sicherung der Richtigkeit und Voll-
des Vormundes endigt oder die Ent- ständigkeit zu versehen.

des oder den Eintritt eines anderen

lassung des Vormundes erforderlich
wird.

Der Vormund hat dem Gegen-
vormund auf Verlangen über die

Führung der Vormundschaft Aus-
kunft zu ertheilen und die Einsicht
der sich auf die Vormundschaft be-
ziehenden Papiere zu gestatten.

1800. Das Recht und die
Pflicht des Vormun-

1802.

schaftsgericht anordnen,

299— —. —. –.

des, für die Person des Mürdels zu

sorgen, bestimmt sich nach den für
die elterliche Gewalt geltenden Vor-
schriften der §§ 1631 bis 1633 ).

1801. Die Sorge für die reli-
 giöse Erziehungs ) des

Mündels kann dem Vormunde von

dem Vormundschaftsgerichte entzogen
werden, wenn der Vormund nicht

der Mündel zu erziehen ist.

Der Vormund hat das
Vermögen, das bei der

Anordnung der Vormundschaft vor-
handen ist oder später dem Mündel
zusällt, zu verzeichnen und das Ver-
zeichniß, nachdem er es mit der Ver-

sicherung der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit versehen hat, dem Vor-

mundschaftsgericht einzureichen. Ist
ein Gegenvormund vorhanden, so

hat ihn der Vormund bei der Auf-
nahme des Verzeichnisses zuzuzie-
hen; das Verzeichniß ist auch von

Der Vormund kann sich bei der

Aufnahme des Verzeichnisses der
Hülfe eines Beamten, eines Notars
oder eines anderen Sachverständigen
bedienen.

Ist das eingereichte Verzeichniß
ungenügend, so kann das Vormund-

daß das

Verzeichniß durch eine zuständige
Behörde oder durch einen zuständigen

1) Parlikularrechtlicher Wegfall s. oben Anm. zu § 42 (S. 136 Nr. 4).
Uebergangsbestimmung betr. den Gegenvormund s. S 210 Abs. 2.

2) Ueber religiöse Erziehung s. oben § 1801 und Art. 134 des Eins.
nebst Anm. hiezu Zwangserziehung s. § 1838 und S. 135.

3) s. Anm. zum vorigen §
Bei „befreiten Vormundschaften“ kein Gegenvormund s. § 1852.
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Beamten oder Notar aufgenommen
wird.

1803. Was der Mündel von
Todeswegen erwirbt

oder was ihm unter Lebenden von

einem Dritten unentgeltlich zuge-

wendet wird, hat der Vormund nach
den Anordnungen des Erblassers
oder des Dritten zu verwalten, wenn

die Anordnungen von dem Erblasser

durch letztwillige Verfügung, von
dem Dritten bei der Zuwendung ge-

troffen worden sind.
Der Vormund darf mit Geneh-

migung des Vormundschaftsgerichts
von den Anordnungen abweichen,

wenn ihre Befolgung das Interesse
des Mündels gefährden würde.

Zu einer Abweichung von den

Anordnungen, die ein Dritter bei
einer Zuwendung unter Lebenden

getroffen hat, ist, solange er lebt,
seine Zustimmung erforderlich und
genügend. Die Zustimmung des
Dritten kann durch das Vormund-

schaftsgericht ersetzt werden, wenn
der Dritte zur Abgabe einer Erklär-
ung dauernd außer Stande oder sein

Aufenthalt dauernd unbekannt ist.

1804. Der Vormund kann
 nicht in Vertretung des

Mündels Schenkungen machen. Aus-
genommen sind Schenkungen, durch
die einer sittlichen Pflicht oder einer
aus den Anstand zu nehmenden Rück-

sicht entsprochen wird.

1805.  Vermögen des Mün-

dels nicht für sich verwenden.

1806. Der Vormund hat das
zum Vermögen des

Mündels gehbrende Geld verzinslich

1) Bundesstaat S. 5

Der Vormund darf

anzulegen, soweit es nicht zur Be—
streitung von Ausgaben bereit zu
halten ist.

1807. Die im § 1806 vorge-
 schriebene Anlegung

von Mündelgeld soll nur erfolgen:

1. in Fordernngen, für die eine
sichere Hypothek an einem in—

ländischen Grundstücke besteht,
oder in sicheren Grundschulden
oder Rentenschulden an inländi—

schen Grundstücken;
2. in verbrieften Forderungen ge-

gen das Reich oder einen Bun-

desstaat ) sowie in Forderungen,
die in das Reichsschuldbuch oder

in das Staatsschuldbuch eines

Bundesstaates eingetragen sind;
3. in verbrieften  Forderungen, deren

Verzinsung von dem Reiche oder

einem Bundesstaate ) gewähr-
leistet ist;

4. in Werthpapieren, insbesondere
Pfandbriefen, sowie in verbrief-
ten Forderungen jeder Art gegen
eine inländische kommunale Kör-

perschaft oder die Kreditanstalt
einer solchen Körperschaft, sofern
die Werthpapiere oder die For-
derungen von dem Bundesrathe

zur Anlegung von Mündelgeld
für geeignet erklärt sind;

bei einer inländischen öffentlichen
Sparkasse, wenn sie von der zu-

ständigen Behörde des Bundes-
staates ), in welchem sie ihren
Sitz hat, zur Anlegungvon Mün-
delgeld für geeignet erklärt ist.

Die Landesgesetze können für die
innerhalb ihres Geltungsbereichs be-
legenen Grundstücke die Grundsätze
bestimmen, nach denen die Sicherheit

— —

In Betreff der öffentlichen Sparkassen s. S. 99.
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einer Hypothek, einer Grundschuld
oder einer Rentenschuld festzustellen
ist )).

Kann die Anlegung den
1808. Umständen nach nicht

in der im§1807 bezeichneten Weise
erfolgen, so ist das Geld bei der
Reichsbank, bei einer Staatsbank
oder bei einer anderen durch Landes-

gesetz dazu für geeignet erklärten in-
ländischen Bank oder bei einer Hin-

terlegungsstelle anzulegen.

1809. Der Vormund sollMün=fügung
delgeld nach § 1807 Abs.

1 Nr. 5 oder nach § 1808 nur mit

der Bestimmung anlegen, daß zur:
Erhebung des Geldes die Genehmig-
ung des Gegenvormundes oder des

Vormundschaftsgerichts erforderlich
ist.

1810. Der Vormund soll die
in den§§1806 bis 1808

vorgeschriebene Anlegung nur mit

Genehmigung des Gegenwormundes.bewirken; die Genehmigung
Gegenvormundes wird durch die Ge-

nehmigung des Vormundschaftsge-
richts ersetzt. Ist ein Gegenvormund
nicht vorhanden, so soll die Anleg-
ung nur mit Genehmigung des Vor-

mundschaftsgerichts erfolgen, sofern
nichtdieVormundschaftvonmehreren,
Vormündern gemeinschaftlich geführt
wird.

1811.

Anlegung als die in den §§ 1807,

1808 vorgeschriebene gestatten.

Das Vormundschaftsge- 4.
richt kann aus besonderen

Gründen dem Vormund eine andere

1812. Der Vormund kann über
äeine Forderung oder über

ein anderes Recht, kraft dessen der
Mündel eine Leistung verlangen
kann, sowie über ein Werthpapier
des Mündels nur mit Genehmigung

des Gegenvormundes verfügen, so-
fern nicht nach den §§ 1819 bis 1822
die Genchmigung des Vormund-

schaftsgerichts erforderlich ist. Das
Gleiche gilt von der Eingehung der
Verpflichtung zu einer solchen Ver-
ügung.

Die Genehmigung des Gegenvor-
mundeswird durch die Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts ersetzt.

Ist ein Gegenvormund nicht vor-
handen, so tritt an die Stelle der

Genehmigung des Gegenvormundes
die Genehmigung des Vormund-

schaftsgerichts, sofern nicht die Vor-
mundschaft von mehreren Vormün-
dern gemeinschaftlich geführt wird.

1813. Der Vormund bedarf
nicht der Genehmigung

des Gegenvormundes zur Annahme
einer geschuldelen Leistung:

1. wenn der Gegenstand der Leist-

ung nicht in Geld oder Werth-

papieren besteht;
2. wenn der Anspruch nicht mehr

als dreihundert Mark beträgt;
3. wenn Geld zurückgezahlt wird,

das der Vormund angelegt hat;
wenn der Anspruch zu den Nutz-

ungen des Mündelvermögens

gehört;
5. wenn der Anspruch auf Er-

stattung von Kosten der Kün-

1) Vgl. hiezu die Haftung der in Bayern amtlich bestellten und beeidigten
Schätzer, s. S. 79 mit Anm.

2) Auch bleiben die gewisse Werthpapiere zur Anlage von Mündelgeldern
zulassenden Landesgesetze in Kraft, Ue V. S. 212 mit S. 218.
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digung oder der Rechtsver-
folgung oder auf sonstige Neben-
leistungen gerichtet ist.

Die Befreiung nach Abs. 1 Nr. 2,
3 erstreckt sich nicht auf die Er-
hebung von Geld, bei dessen An-
legung ein Anderes bestimmt wor-

den ist. Die Befreiung nach Abs. 1
Nr. 3 gilt auch nicht für die Er-
hebung von Geld, das nach § 1807
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 angelegt ist.

1814. Der Vormund hat die
zu dem Vermögen des

Mündels gehhrenden Inhabetpapiere ·
nebst den Erneuerungsscheinen bei
einer Hinterlegungsstelle ) oder bei
der Reichsbank mit der Bestimmung
zu hinterlegen, daß die Herausgabe
der Papiere nur mit Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts verlangt
werden kann. Die Hinterlegung von

Inhaberpapieren, die nach § 92 zu

den verbrauchbaren Sachen gehören,
sowie von Zins-, Renten= oder Ge-

winnantheilscheinen ist nicht erfor-
derlich. Den Inhaberpapieren stehen
Orderpapiere gleich, die mit Blanko-
indossament versehen sind.

1815.  Inhaberpapiere, statt

sie nach § 1814 zu hinterlegen, auf
den Namen des Mündels mit der

Bestimmung umschreiben lassen, daß
er über sie nur mit Genehmigung

des Vormundschaftsgerichts verfügen
kann. Sind die Papiere von dem

Reiche oder einem Bundesstaat aus-
gestellt, so kann er sie mit der

gleichen Bestimmung in Buchfor-
derungen gegen das Reich oder den
Bundesstaat umwandeln lassen.

1) Hinterlegungsstel s. S
2) Hinterlegung s.S

181
oder gegen einen Bundesstaat bei

—-—-—

Sind Inhaberpapiere zu hinter-
legen, die in Buchsorderungen gegen
das Reich oder einen Bundesstaat

umgewandelt werden können, so kann

das Vormundschaftsgericht anordnen,
daß sie nach Abs. 1 in Buchforder-
ungen umgewandelt werden.

Gehören Buchforder-
1816. ungen gegen das Reich

der Anordnung der Vormundschaft
zu dem Vermögen des Mündels oder

erwirbt der Mündel später solche
Forderungen, so hat der Vormund
in das Schuldbuch den Vermerk ein-

tragen zu lassen, daß er über die

Forderungen nur mit Genehmigung

des Vormundschaftsgerichts verfügen
kann.

1817. Das Vormundschafts-
 gericht kann aus beson-

deren Gründen den Vormund von

den ihm nach den §§ 1814, 1816

obliegenden Verpflichtungen ent-
binden.

1818. Das Vormundschafts-
6u gericht kann aus beson-

Der Vormund kann die deren Gründen anordnen, daß der

Vormund auch solche zu dem Ver-

mögen des Mündels gehörende
Werthpapierc, zu deren Hinterlegung
er nach § 1814 nicht verpflichtet ist,

sowie Kostbarkeiten des Mündels
in der im § 1814 bezeichneten Weise

zu hinterlegen hat; auf Antrag des
Vormundes kann die Hinterlegung?)
von Zins-, Renten= und Gewinn-

anthellscheinen angeordnet werden,
auch wenn ein besonderer Grund

nicht vorliegt.

 144—146 mit Anm.
146 mit Anm.
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1819. Solange die nach § 1814
oder nach § 1818 hinter-

legten Werthpapiere oder Kostbar-
keiten nicht zurückgenommen sind,
bedarf der Vormund zu einer Ver-
fügung über sie und, wenn Hypo-
theken-, Grundschuld= oder Nenten-
schuldbriefe hinterlegt sind, zu einer
Verfügung über die Hypothekenfor-
derung, die Grundschuld oder die
Rentenschuld der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts. Das Glei-
che gilt von der Eingehung der Ver-
pflichtung zu einer solchen Verfüg-
ung.

1820. Sind Inhaberpapiere
nach § 1815 auf den

Namen des Mündels umgeschrieben

oder in Buchforderungen umgewan-
delt, so bedarf der Vormund auch
zur Eingehung der Verpflichtung zu
einer Verfügung über die sich aus
der Umschreibung oder der Umwand-

lung ergebenden Stammforderungen
der Genehmigung des Vormund-

schaftsgerichts.
Das Gleiche gilt, wenn bei einer

Buchforderung des Mündels der im

§ 1816 bezeichnete Vermerk einge-
tragen ist.

1821. Genehmigung des Vor-

mundschaftsgerichts:
1. zur Verfügung über ein Grund-

stück oder über ein Recht an einem

Grundstücke;
2. zur Verfügung über eine For-

derung, die auf Uebertragung
des Eigenthums an einem Grund-
stück oder auf Begründung oder!
Uebertragung eines Rechtes an!
einem Grundstück oder auf Be-
freiung eines Grundstücks von

Der Vormund bedarf der;

einem solchen Rechte gerichtet
ist;
zur Eingehung der Verpflichtung
zu einer der in Nr. 1, 2 bezeich-

neten Verfügungen;
zu einem Vertrage, der auf den
entgeltlichen Erwerb eines
Grundstücks oder eines Rechtes
an einem Grundstücke gerich-

tet ist.

Zu den Rechten an einem Grund-

stück im Sinne dieser Vorschriften
gehören nicht Hypotheken, Grund-
schulden und Rentenschulden.

Der Vormund bedarf
1822. der Genehmigung des

Vormundschaftsgerichts:
1. zu einem Rechtsgeschäfte, durch

das der Mündel zu einer Ver-

fügung über sein Vermögen im
Ganzen oder über eine ihm an-

gefallene Erbschaft oder über
seinen künftigen gesetzlichen Erb-
theil oder seinen künftigen Pflicht.
theil verpflichtet wird, sowie zu
einer Verfügung über den An-
theil des Mündels an einer Erb-

schaft;
2. zur Ausschlagung einer Erb-

schaft oder eines Vermächtnisses,
zum Verzicht auf einen Pflicht-
theil sowie zu einem Erbtheil-

ungsvertrage;
3. zu einem Vertrage, der auf den

entgeltlichen Erwerb oder die

Veräußerung eines Erwerbsge-
schäfts gerichtet ist, sowie zu
einem Gesellschaftsvertrage, der
zum Betrieb eines Erwerbsge-

schäfts eingegangen wird;
4. zu einem Pachtvertrag über ein

Landgut oder einen gewerblichen
Betrieb;
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5. zu einem Mieth= oder Pachtver-
trag oder einem anderen Ver-

trage, durch den der Mündel zu

wiederkehrenden Leistungen ver-
pflichtet wird, wenn das Ver-

tragsverhältniß länger als ein
Jahr nach der Vollendung des
einundzwanzigsten Lebensjahrs
des Mündels fortdauern soll;

6. zu einem Lehrvertrage, der für

längere Zeit als ein Jahr ge-
schlossen wird;

 7.zu einem auf die Eingehung
eines Dienst- oder Arbeitsver-

hältnisses gerichteten Vertrage,
wenn der Mündel zu persön-

lichen Leistungen für längere
Zeit als ein Jahr verpflichtet
werden soll;

8. zur Aufnahme von Geld auf den

Kredit des Mündels;

9. zur Ausstellung einer Schuld-

verschreibung auf den Inhaber
oder zur Eingehung einer Ver-
bindlichkeit aus einem Wechsel
oder cinem anderen Papiere, das

durch Indossament übertragen
werden kann;

10. zur Uebernahme einer fremden

Verbindlichkeit, insbesondere zur
Eingehung einer Bürgschaft;
zur Ertheilung einer Prokura;
11. zu einem Vergleich oder einem

Schiedsvertrag, es sei denn, daß
der Gegenstand des Streites
oder der Ungewißheit in Geld
schätzbar ist und den Werth von
dreihundert Mark nicht über-
steigt;
12. zu einem Rechtsgeschäfte, durch
das die für eine Forderung des

Mündels bestehende Sicherheit!
aufgehoben oder gemindert oder

18225.

die Verpslichtung dazu begrün-
det wird

Der Vormund soll nicht
1823. ohne Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts ein neues

Erwerbsgeschäft im Namen des

Mündels beginnen oder ein bestchen-
des Erwerbsgeschäft des Mündels

auflösen.

1824. Der Vormund kann
Gegenstände, zu deren

Veräußerung die Genehmigung des
Gegenvormundes oder des Vor-

mundschaftsgerichts erforderlich ist,
dem Mündel nicht ohne diese Ge-
nehmigung zur Erfüllung eines von

diesem geschlossenen Vertrags oder
zu freier Verfügung überlassen.

1825. Das Vormundschafts-
gericht kann dem Vor-

munde zu Rechtsgeschäften, zu denen

nach § 1812 die Genehmigung des

Gegenvormundes erforderlich ist,
sowie zu den im § 1822 Nr. 8

bis 10 bezeichneten Rechtsgeschäf-
ten eine allgemeine Ermächtigung
ertheilen.

Die Ermächtigung soll nur er-

theilt werden, wenn sie zum Zwecke
der Vermögensverwaltung, insbe-
sondere zum Betrieb eines Erwerbs-

geschäfts, erforderlich ist.

1826. Das Vormundschafts-
gericht soll vor der Ent-

scheidung über die zu einer Hand-
lung des Vormundes erforderliche
Genehmigung den Gegenvormund

hören, sofern ein solcher vorhanden
und die Anhörung thunlich ist.

1827. Das Vormundschafts-
gericht soll den Mün-

del hören vor der Entscheidung über

die Genehmigung eines Lehrver-
trags oder eines auf die Eingehung
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eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses gerichteten Vertrags und,
wenn der Mündel das vierzehnte

Lebensjahr vollendet hat, über die
Entlassung aus dem Staatsver-
bande.

Hat der Mündel das achtzehnte
Lebensjahr vollendet, so soll ihn das
Vormundschaftsgericht, soweit thun-
lich, auch hören vor der Entscheidung
über die Genehmigung eines der im
§ 1821 und im § 1822 Nr. 3 be-

zeichneten Rechtsgeschäfte, sowie vor
der Entscheidung über die Geneh-
migung des Beginns oder der Auf-
lösung eines Erwerbsgeschäfts.

1828. gericht kann die Geneh-

migung zu einem Rechtsgeschäfte
nur dem Vormunde #gegenüber er-

klären.

1829. Schließt der Vormund
 einen Vertrag ohne die

ersorderliche Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts, so hängt die
Wirksamkeit des Vertrags von der

nachträglichen Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts ab. Die
Genehmigung, sowie deren Ver-
weigerung wird dem anderen Theile
gegenüber erst wirksam, wenn sie
ihm durch den Vormund mitgetheilt
wird.

Fordert der andere Theil den
Vormund zur Mittheilung darüber

auf, ob die Genehmigung ertheilt sei,
so kann die Mittheilung der Geneh-
migung nur bis zum Ablaufe von

zwei Wochen nach dem Empfange
der Aufforderung erfolgen; erfolgt!
sie nicht, so gilt die Genehmigung.
als verweigert.
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an die Stelle der Genehmigung des

Vormundschaftsgerichts.

1830. Hat der Vormund dem
anderen Theile gegen-

über der Wahrheit zuwider die Ge-
nehmigung des Vormundschaftsge-
richts behauptet, so ist der andere
Theil bis zur Mittheilung der nach-
träglichen Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts zum Widerrufe

Das Vormundschafts-

berechtigt, es sei denn, daß ihm das
Fehlen der Genehmigung bei dem
Abschlusse des Vertrags bekannt war.

1831. Ein einseitiges Rechts-
geschäft, das der Vor-

mund ohne die erforderliche Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts
vornimmt, ist unwirksam. Nimmt
der Vormund mit dieser Genehmig-
ung ein solches Rechtsgeschäft einem
Anderen gegenüber vor, so ist das
Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der

Vormund die Genehmigung nichtin
schriftlicher Form vorlegt und der
Andere das Rechtsgeschäft aus diesem

Grunde unverzüglich zurückweist.

1832. Soweit der Vormund
zu einem Rechtsgeschäfte

der Genehmigung des Gegenvor—
mundes bedarf, finden die Vorschrif-
ten der §§ 1828 bis 1831 ent-

sprechende Anwendung.

1833. Der Vormund ist dem
 Mündel für den aus

einer Pflichtverletzung entstehenden
Schaden verantwortlich, wenn ihm
ein Verschulden zur Last fällt. Das
Gleiche gilt von dem Gegenvor-
munde.

Sind für den Schaden Mehrere
neben einander verantwortlich, so

haften sie als Gesammtschuldner.
Ist der Mündel volljährig ge= Ist neben dem Vormunde für den

worden, so tritt seine Genehmigung von diesem verursachten Schaden der

Gareis, Bürgerliches Gesetzbuch. 20
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Gegenvormund oder ein Mitvor= oder Entziehung soll der Vormund
mund nur wegen Verletzung seiner und, wenn ein Gegenvormund vor-
Aufsichtspflicht verantwortlich, soist handen oder zu bestellen ist, auch
in ihrem Verhältnisse zu einander der dieser gehört werden.
Vormund allein verpflichtet.

1834. Verwendet der Vor- III. Fürsorge und Aufsicht des
mund Geld des Mün- Vormundschaftsgerichts 0.

dels für sich, so hat er es von der schaftsgerichts)

Zeit der Verwendung an zu ver- 1837. Das Vormundschafts-
zinsen. gericht hat über die ge-

1835. Macht der Vormund sammte Thätigkeit des Vormundes
 zumZweckeder Führ= und des Gegenvormundes die Auf-

ung der Vormungschaft Aufwend= sicht zu führen und gegen Pflicht-

ungen, so kann er nach den für den widrigkeiten durch geeignete Gebote
Auftrag geltenden Vorschriften der und Verbote einzuschreiten.
§§ 669, 670 von dem Mündel Vor- Das Vormundschaftegericht kann

schuß oder Ersatz verlangen. Das den Vormund und den Gegenvor-
gleiche Recht steht dem Gegenvor= mund zur Befolgung seiner Anord-
munde zu. nungen durch Ordnungsstrafen an-

Als Aufwendungen gelten auch halten. Die einzelne Strafe darf
solche Dienste des Vormundes oder den Betrag von dreihundert Mark

des Gegenvormundes, die zu seinem nicht übersteigen.

Gewerbe oder seinem Berufe ge- 1838. Des Vormundschafts-
hören.  gericht kann anordnen,

1836. Die Vormundschaft daß der Mündel zum Zwecke der
wird unentgeltlich ge- Erziehung in einer geeigneten Fa-

führt. Das Vormundschaftsgericht milie oderineinerErziehungsanstalt
kann jedoch dem Vormund und aus oder einer Besserungsanstalt unter-

besonderenGründenauchdemGegen=gebrachtwird.StehtdemVater
vormund eine angemessene Vergüt= oder der Mutter die Sorge für die
ung bewilligen. Die Bewilligung Person des Mündels zu, so ist eine
soll nur erfolgen, wenn das Vermö= solche Anordnung nur unter den

gen des Mündels sowie der Umfang Voraussetzungen des § 1666 zu-
und die Bedentung der vormund-- lässig ).

schaftlichen Geschäfte es rechtfertigen. 183 Der Vormund sowie
Die Vergütung kann jederzeit für der Gegenvormund hat
die Zukunft geändert oder entzogen dem Vormundschaftsgericht auf Ver-
werden. langen jederzeit über die Führung

Vor der Bewilligung, Aenderung der Vormundschaft und über die per-

1) Landesgesetzliche Kompetenz ur Bestellung von nichtgerichtlichen
Vormundschaftsämtern s. S. 147 Abs. 1

2) Ueber Jwangerztehung s. S. 135 mit Anm. Ueber Pfleglinge öffent-
licher Erziehungsanstalten s. S. 136.
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fönlichen Verhältnisse des Mündels nung rechnungsmäßig und sachlich

Auskunft zu ertheilen. zu prüfen und, soweit erforderlich,

1840.  Der Vormund hat ihre Berichtigung und Ergänzung
über seine Vermö= herbeizuführen.

gensverwaltung dem Vormund- Ansprüche, die zwischen dem Vor-
schaftsgerichte Rechnung zu legen. mund und dem Mündel streitig

Die Rechnung ist jährlich zu le= bleiben, können schon vor der Be-
en. Das Rechnungsjahr wird von endigung des Vormundschaftsver-

dem Vormundschaftsgerichte be= hältnissesim Rechtswege geltend ge-
stimmt. macht werden.

Ist die Verwaltung von geringem 1844. Das Vormundschafts-
Umfange, so kann das Vormund- gericht kann aus be-

schaftsgericht, nachdem die Rechnung sonderen Gründen den Vormundan-
für das erste Jahr gelegt worden halten, für das seiner Verwaltung
ist, anordnen, daß die Rechnung fürunterliegende Vermögen Sicherheit
längere, höchstens dreijährige Zeit= zu leisten. Die Art und den Um-

abschnitte zu legen ist. fang der Sicherheitsleistung bestimmt

1841.  Die Rechnung soll eine das Vormundschaftsgericht nach
geordnete Zusammen= seinem Ermessen. Das Vormund-

stellung der Einnahmen und Aus= schaftsgericht kann, solange das Amt
gaben enthalten, über den Ab= und des Vormundes dauert, jederzeit die

Zugang des Vermögens Auskunft Erhöhung, Minderung oder Auf-
geben und, soweit Belege ertheilt hebung der Sicherheit anordnen.
zu werden pflegen, mit Belegen Bei der Bestellung, Aenderung
versehen sein. oder Aufhebung der Sicherheit wird

Wird ein Erwerbsgeschäft mit die Mitwirkung des Mündels durch

kaufmännischer Buchführung be= die Anordnung des Vormundschafts-
trieben, so genügt als Rechnung gerichts ersetzt.
eine aus den Büchern gezogene Bi= Die Kosten der Sicherheitsleist-

lanz. Das Vormundschaftsgerichtungsowieder Aenderung oder der
kann jedoch die Vorlegung der Aufhebung fallen dem Mündel zur
Bücher und sonstigen Belege ver= Last.
langen. Will der zum Vor-182.  Ist ein Gegenvormund 1845. munde bestellte Vater

vorhanden oder zu be= oder die zum Vormunde bestellte ehe-
stellen, so hat ihm der Vormund liche Mutter des Mündels eine Ehe

die Rechnung unter Nachweisung eingehen, so liegen ihnen die im

des Vermögensbestandes vorzulegen. § 1669 bestimmten Verpflichtungen
Der Gegenvormund hat die Rech-
nung mit den Bemerkungen zu 1846. Ist ein Vormund noch
versehen, zu denen die Prüfung  nicht bestelltoderistder
ihm Anlaß giebt. Vormund an der Erfüllung seiner

1843. Das Vormundschafts= Pflichten verhindert, so hat das Vor-
gericht hat die Rech--mundschaftsgericht die im Interesse

20*
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des Mündels erforderlichen Maß- ung des Vormundschaftsgerichts da-
regeln zu treffen.

1847.  Das Vormundschaftsge-» richt soll vor einer von
ihm zu treffenden Entscheidung auf

Antrag des Vormundes oder des
Gegenvormundes Verwandte oder
Verschwägerte des Mündels hören,
wenn es ohne erhebliche Verzögerung

und ohne unverhältnißmäßige Kosten
geschehen kann. In wichtigen An-
gelegenheiten soll die Anhörung auch
ohne Antrag erfolgen; wichtige An-
gelegenheiten sind insbesondere die
Volljährigkeitserklärung, die Ersetz=
ung der Einwilligung zur Eheschließ-
ung im Falle des § 1304, die Er-

setzung der Genehmigung im Falle
des § 1337, die Entlassung aus dem
Staatsverband und die Todeser-

klärung.
Die Verwandten und Verschwäger-

ten können von dem Mündel Ersatz

ihrer Auslagen verlangen; der Be-
trag der Auslagen wird von dem

Vormundschaftsgerichte festgesetzt.

1848. Verletzt der Vormund-
schaftsrichter vorsätzlich

oder fahrlässig die ihm obliegenden
Pflichten, so ist erdem Mündel nach
§ 839 Abs. 1, 3 verantwortlich.

IV. Mitwirkung des Gemeinde-
waisenraths.

18 4 Der Gemeindewaisen-=
rath hat dem Vormund-

schaftsgerichte die Personen vorzu-
schlagen, die sich im einzelnen Falle
zum Vormunde, Gegenvormund oder
Mitglied eines Familienraths eig-
nen.

Der Gemeindewais en—1850.vrath hat in Unterstütz-
1) Gesetzlich § 1903.

darüber zu wachen, daß dieVormünder
der sich in seinem Bezirk aufhalten-

den Mündel für die Person der Mün-

del, insbesondere für ihre Erziehung
und ihre körperliche Pflege, pflicht-
mäßig Sorge tragen. Er hat dem
Vormundschaftsgerichte Mängel und

Pflichtwidrigkeiten, die er in dieser

Hinsicht wahrnimmt, anzuzeigen und
auf Erfordern über das persönliche
Ergehen und Verhalten eines Mün-

dels Auskunft zu ertheilen.
Erlangt der Gemeindewaisenrath

Kenntniß von einer Gefährdung des

Vermögens eines Mündels, so hat

er dem munundchaftsger An-zeige zu machen.

1851  Das Vormundschaftsge-richt hat dem Gemeinde-
waisenrathe die Anordnung der Vor-
mundschaft über einen sich in dessen
Bezirk aufhaltenden Mündel unter
Bezeichnung des Vormundes und
des Gegenvormundes, sowie einen

in der Person des Vormundes oder
des Gegenvormundes eintretenden

Wechsel mitzutheilen.
Wird der Aufenthalt eines Mün-

dels in den Bezirk eines anderen Ge-

meindewaisenraths verlegt, so hat
der Vormund dem Gemeindewaisen-

rathe des bisherigen Aufenthaltsorts
und dieser dem Gemeindewaisenrathe
des neuen Aufenthaltsorts die Ver-

legung mitzutheilen.

V. Befreite Vormundschaft!.

Der Vater kann, wenn1852. er einen Vormund be-

nennt, die Bestellung eines Gegen-
vormundes ausschließen.

Der Vater kann anordnen, daß
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der von ihm benannte Vormund bei

der Anlegung von Geld den in den

§§ 1809, 1810 bestimmten Beschränk-
ungen nicht unterliegen und zu den
im § 1812 bezeichneten Rechtsge-

schäftenderGenehmigungdesGegen-
vormundes oder des Vormundschafts-

gerichts nicht bedürfen soll. Diese
Anordnungen sind als getroffen an-

zusehen, wenn der Vater die Bestell-

ung sinen Gegenvormundes ausge-schlossen hat.

1853.  Der Vater kann den vonihm benannten Vor-
mund von der Verpflichtung ent-

binden, Inhaber= und Orderpapiere
zu hinterlegen ) und den im § 1816

bezeichneten Vermerk in das Reichs-
schuldbuch oder das Staatsschuld-
buch eintragen zu lassen.

1854.  Der Vater kann den von
ihm benannten Vor-

mund von der Verpflichtung entbin-

den, während der Dauer seines Amtes

Rechnung zu legen.
Der Vormund hat in einem sol-

chen Falle nach dem Ablaufe von
je zwei Jahren eine Uebersicht über
den Bestand des seiner Verwaltung
unterliegenden Vermögens dem Vor-
mundschaftsgericht einzureichen. Das
Vormundschaftsgericht kann anord-
nen, daß die Uebersicht in längeren,

höchstens fünfjährigen Zwischenräu-
men einzureichen ist.

Ist ein Gegenvormund vorhan-
den oder zu bestellen, so hat ihm

Nachweisung des Vermögensbestan-
des vorzulegen. Der Gegenvormund
hat die Uebersicht mit den Bemerk-

ungen zu versehen, zu denen die

Prlfung ihm Anlaß giebt.

1855.  Benennt die eheliche
 Mutter einen Vormund,

so kann sie die gleichen Anordnun-
gen treffen wie nach den §§ 1852
bis 1854 der Vater.

1856.  Auf die nach den
§§ 1852 bis 1855 zu-

lässigen Anordnungen finden die
Vorschriften des § 1777 Anwend-

ung.

1857. Die Anordnungen des
 Vaters oder der Mut-

ter können von dem Vormundschafts-

gericht außer Kraft gesetzt werden,
wenn ihre Befolgung das Interesse
des Mündels gefährden würde.

VI. Familienrath ).

1858. Ein Familienrath sollvon dem Vormund-

schaftsgericht eingesetzt werden, wenn
der Vater oder die eheliche Mutter
des Mündels die Einsetzung ange-

ordnet hat.
Der Vater oder die Mutter kann

die Einsetzung des Familienraths
von dem Eintritt oder Nichteintritt

eines bestimmten Ereignisses ab-
hängig machen.

Die Einsetzung unterbleibt, wenn

die erforderliche Zahl geeigneter
Personen nicht vorhanden ist.

1859. Ein Familienrath soll
 von dem Vormund-

der Vormund die Uebersicht unter schaftsgericht eingesetzt werden, wenn

ein Verwandter oder Verschwäger-
ter des Mündels oder der Vormund

oder der Gegenvormund die Ein-

1) Hinterlegung s. §§ 1815 ff. mit Anm.
2) UeV.s. E. 210.
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setzung beantragt und das Vor—

mundschaftsgericht sie im Interesse
des Mündels für angemessen er-

achtet.
Die Einsetzung unterbleibt, wenn

der Vater oder die eheliche Mutter

des Mündels sie untersagt hat.

1860. Der Familienrath be-
steht aus dem Vor-

mundschaftsrichter als Vorsitzendem
und aus mindestens zwei, höchstens

sechs Mitgliedern.

1861. Als Mitglied des Fa-
milienraths ist berufen,

wer von dem Vater oder der ehe-

lichen Mutter des Mündels als

Mitglied benannt ist. Die Vor-
schriften des § 1778 Abs. 1, 2 fin-
den entsprechende Anwendung.

1862. Sovweit eine Berufung
 nach § 1861 nicht vor-

liegt oder die Berusenen die Ueber-
nahme des Amtes ablehnen, hat das
Vormundschaftsgericht die zur Be-

schlußfähigkeit des Familienraths
erforderlichen Mitglieder auszuwäh-
len. Vor der Auswahl sollen der

Gemeindewaisenrath und nach Maß-
gabe des § 1847 Verwandte oder!

Verschwägerte des Mündels gehört
werden.

Die Bestimmung der Zahl wei-
terer Mitglieder und ihre Auswahl
steht dem Familienrathe zu.

1863. Sind neben dem Vor-
sitzenden nur die zur Be-

schlußfähigkeit des Familienraths )
ersorderlichen Mitglieder vorhanden,
so sind ein oder zwei Ersatzmitglie-
der zu bestellen.

Der Familienrath wählt die Er-
satzmitglieder aus und bestimmt die
Reihenfolge, in der sie bei der Ver-

1) Vgl. § 1874.

hinderungoder dem Wegfall eines
Mitglieds in den Familienrath ein—

zutreten haben.
Hat der Vater oder die eheliche

Mutter Ersatzmitglieder benannt
und die Reihenfolge ihres Eintritts

bestimmt, so ist diese Anordnung zu
befolgen.

Wird derFamilienrath1864. »durch vorübergehende
Verhinderung eines Mitglieds be-
schlußunfähig und ist ein Ersatzmit-
glied nicht vorhanden, so ist für die
Dauer der Verhinderung ein Ersatz-

mitglied zu bestellen. Die Auswahl
steht dem Vorsitzenden zu.

1865. Zum Mitgliede des
Familienraths kann

nicht bestellt werden, wer geschäfts-
unfähig oder wegen Geistesschwäche,
Verschwendung oder Trunksucht ent-

mündigt ist.
Zum Mitgliede des1866. Familienraths soll

nicht bestellt werden:
1. der Vormund des Mündels;

2. wer nach § 1781 oder nach

§ 1782 nicht zum Vormunde
bestellt werden soll;

3. wer durch Anordnung des Vaters

oder der ehelichen Mutter des

Mündels von der Mitgliedschaft

ausgeschlossen ist.

1867.  Zum Mitgliede des
Familienraths soll

nicht bestell. werden, wer mit dem

Mündel weder verwandt noch ver-
schwögert ist, es sei denn, daß er von

dem Vater oder der ehelichen Mutter
des Mündels benannt oder von dem

Familienrath oder nach § 1864 von

dem Vorsitzenden ausgewählt wor-

den ist.
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1868 Für die nach den
§§ 1858,   1859, 1861,

1863, 1866 zulässigen Anordnungen
des Vaters oder der Mutter gelten

die Vorschriften des § 1777.

Die Anordnungen des Vaters

gehen den Anordnungen der Mutter
vor.:

1869. Niemand ist verpflich-
tet, das Amt eines

Mitglieds des Familienraths zu
übernehmen.

1870. Die Mitglieder des
 Familienraths werden

von dem Vorsigenden durch Ver-
pflichtung zu treuer und gewissenhaf-

ter Führung des Amtes bestellt.

Die Verpflichtung soll mittelst Hand-
schlags an Eidesstatt erfolgen.

1871. Bei der Bestellung
eines Mitglieds des

Familienraths kann die Entlassung
für den Fall vorbehalten werden,
daß ein bestimmtes Ereigniß eintritt
oder nicht eintritt.

1872. Der Familienrath hat

ten des Vormundschaftsgerichts. Die

Leitung der Geschäfte liegt dem Vor-
sitzenden ob.

Die Mitglieder des Familienraths
können ihr Amt nur persönlich aus-

üben. Sie sind in gleicher Weise
verantwortlich wie der Vormund-

schaftsrichter).

1873. Der Familienrath wird
 von dem Vorsigenden

einberusen. Die Einberufung hat
zu erfolgen, wenn zwei Mitglieder,
der Vormund oder der Gegenvor-
mund sie beantragen oder wenn das

Interesse des Müdndels sie erfordert.
1) Vgl. §§ 1848, 839 Abs. 1, 3

 die Rechte und Pflich-

1876.

Die Mitglieder können mündlich oder

schriftlich eingeladen werden.

1874. Zur Beschlußfähigkeit
des Familienraths ist

die Anwesenheit des Vorsitzenden
und mindestens zweier Mitglieder
erforderlich.

Der Familienrath faßt seine Be-
schlüsse nach der Mehrheit der
Stimmen der Anwesenden. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.

Steht in einer Angelegenheit das
Interesse des Mündels zu dem

Interesse eines Mitglieds in erheb-
lichem Gegensatze, so ist das Mit-

glied von der Theilnahme an der

Beschlußfassung ausgeschlossen. Ueber
die Ausschließung entscheidet der
Vorsitzende.

1875. Ein Mitglied des Fa-
6milienraths, das ohne

genügende Entschuldigung der Ein-
berufung nicht Folge leistet oder
die rechtzeitige Anzeige seiner Ver-
hinderung unterläßt oder sich der
Theilnahme an der Beschlußfassung

enthält, ist von dem Vorsitzenden in
die dadurch verursachten Kosten zu
verurtheilen.

Der Vorsitzende kann gegen das

Mitglied eine Ordnungsstrafe bis
zu einhundert Mark verhängen.

Erfolgt nachträglich genügende
Entschuldigung, so sind die ge-
troffenen Verfügungen aufzuheben.

Wird ein sofortiges

1876. Einschreiten nöthig, so
hat der Vorsitzende die erforderlichen
Anordnungen zu treffen, den Fami-

lienrath einzuberufen, ihn von den
Anordnungen in Kenntniß zu setzen

und einen Beschluß über die etwa
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weiter erforderlichen

herbeizuführen.

1877. Die Mitglieder des
 Familienraths können

von dem Mündel Ersatz ihrer Aus-

lagen verlangen; der Betrag der
Auslagen wird von dem Vorsitzenden

Das Amt eines Mit-1878.  glieds des Familien-

raths endigt aus denselben Gründen,
aus denen nach den §§ 1885, 1886,
1889 das Amt eines Vormundes

endigt ).
Ein Mitglied kann gegen seinen

Willen nur durch das dem Vormund-

schaftsgericht im Instanzenzuge vor-
geordnete Gericht entlassen werden.

1879. dss Vormundschafts-
 gericht hat den Fami-

lienrath aufzuheben, wenn es an der

zur Beschlußfähigkeit erforderlichen
Zahl von Mitgliedern ) fehlt und ge-

eignete Personen zur Ergänzung
nicht vorhanden sind.

1880. Der Vater des Mün-
dels kann die Auf-

hebung des von ihm angeordneten
Familienraths für den Fall des
Eintritts oder Nichteintritts eines

künftigen Ereignisses nach Maßgabe
des § 1777 anordnen. Das gleiche

Recht steht der ehelichen Mutter des
Mündels für den von ihr angeord-
neten Familienrath zu.

Tritt der Fall ein, so hat das
Vormundschaftsgericht den Fami-
lienrath aufzuheben.

1881. Von der Aufhebung des
Familienraths hat das

Vormundschaftsgericht die bisherigen

Maßregeln GegenvormundinKenntniß zu setzen.
Der Vormund und der Gegen-

vormund erhalten neue Bestallungen.

Die früheren Bestallungen sind dem

Vormundschaftsgerichte zurückzuge-
ben.

VII. Beendigung der Vormund-
schaft.

1882. Die Vormundschaft en-
digt mit dem Wegfalle

der im § 1773 für die Anordnung

 der Vormundschaft bestimmten Vor-
aussetzungen.

1883. Wird der Mündel durch
nachfolgende Ehe legi-

timirt, so endigt die Vormundschaft
erst dann, wenn die Vaterschaft des

Ehemanns durch ein zwischen ihm
und dem Mündel ergangenes Urtheil
rechtskräftig festgestellt ist oder die
Aufhebung der Vormundschaft von

dem Vormundschaftsgericht angeord-
net wird.

Das Vormundschaftsgericht hat
die Aufhebung anzuordnen, wenn
es die Voraussetzungen der Legiti-

mation für vorhanden erachtet. So-
lange der Ehemann lebt, soll die
Aufhebung nur angeordnet werden,
wenn er die Vaterschaft anerkannt

hat oder wenn er an der Abgabe

einer Erklärung dauernd verhindert
oder sein Aufenthalt dauernd unbe-

kannt ist.

1884.  Ist der Mündel ver-
schollen ), so endigt die

Vormundschaft erst mit der Aufheb=
ung durch das Vormundschaftsgericht.
Das Vormundschaftsgericht hat die
Vormundschaft aufzuheben,wennihm

Mitglieder,den Vormund und den der Tod des Mündels bekannt wird.

1) Ue V. s. S. 160.

3) Verschollenheit s. oben8
2) Vgl. § 1874.

§§ 13—20.
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Wird der Mündelfür todt erklärt ),
so endigt die Vormundschaft mit der
Erlassung des die Todeserklärung

aussprechenden Urtheils.
1885. Das Ant des Vor-

mundes endigt mit sei-
ner Entmündigung.

Wird der Vormund für todt er-

klärt, so endigt sein Amt mit der
Erlassung des die Todeserklärung
aussprechenden Urtheils ).

1886. Das Vormundschafts-
gericht hat den Vor-

mund zu entlassen, wenn die Fort-

führung des Amtes, insbesondere
wegen pflichtwidrigen Verhaltens des
Vormundes, das Interesse des Mün-
dels gefährden würde oder wenn in

der Person des Vormundes einer der

Landesgesetzen zur Uebernahme der
Vormundschaft oder zur Fortführ-
ung der vor dem Eintritt in das

Amts= oder Dienstverhältniß über-
nommenen Vormundschast erforder-

lich ist, versagt oder zurückgenommen
wird oder wenn die nach den Landes-

gesetzen zulässige Untersagung der
Fortführung der Vormundschaft er-

folgt.

1889. Das Vormundschafts-
gerichthatdenVormund

auf seinen Antrag zu entlassen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt; ein
wichtiger Grund ist insbesondere der
Eintritt eines Umstandes, der den

Vormund nach § 1786 Abs. 1 Nr. 2

bis 7 berechtigen würde, die Ueber-

nahme der Vormundschaft abzuleh-
im § 1781 bestimmten Gründe vor- nen.

liegt.

1887. Das Vormundschafts-
gericht kann eine Frau,

die zum Vormunde bestellt ist, ent-

lassen, wenn sie sich verheirathet.

Das Vormundschaftsgericht hat
eine verheirathete Frau, die zum
Vormunde bestellt ist, zu entlassen,
wenn der Mann seine Zustimmung

zur Uebernahme oder zur Fortführ-
ung der Vormundschaft versagt oder
die Zustimmung widerruft. Diese
Vorschrift findet keine Anwendung,
wenn der Mann der Vater des Mün-

dels ist.
1888. Ist ein Beamter ) oder

 ein Religionsdienerzum

Vormunde bestellt, so hat ihn das
Vormundschaftsgericht zu entlassen,
wenn die Erlaubniß, die nach den

1) Todeserklärung s. oben § 12 - 20.
2) UeV.s. S. 160.

1890. Der Vormund hat nach
der Beendigung seines

Amtes dem Mündel das verwaltete

Vermögen herauszugeben und über
die Verwaltung Rechenschaft abzu-
legen. Soweit er dem Vormund-

schaftsgerichte Rechnung gelegt hat,
genügt die Bezugnahme auf diese
Rechnung.

1891. Ist ein Gegenvormund
 vorhanden, so hat ihm

der Vormund die Rechnung vorzu-

legen. Der Gegenvormund hat die
Rechnung mit den Bemerkungen zu

versehen, zu denen die Prüfung ihm
Anlaß giebt.

Der Gegenvormund hat über die

Führung der Gegenvormundschaft
und, soweit er dazu im Stande ist,
über das von dem Vormunde ver-

13—20. UeV.s. S. 160, 161.

§) „Beamter“, s. oben Anm. zu §§ 104 (S. 20 Anm. 3), 839, 1314 u. S. 80.
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waltete Vermögen auf Verlangen
Auskunft zu ertheilen.

1892. Der Vormund hat die
Rechnung, nachdem er

sie dem Gegenvormunde vorgelegt
hat, dem Vormundschaftsgericht ein-

zureichen.Das Vormundschaftsgericht hat
die Rechnung rechnungsmäßig und
sachlich zu prüfen und deren Ab-

nahme durch Verhandlung mit den
Betheiligten unter Zuziehung des
Gegenvormundes zu vermitteln.
Soweit die Rechnung als richtig an-

erkannt wird, hat das Vormund-
schaftsgericht das Anerkenntniß zu
beurkunden.

Im Falle der Beendig-
1893.  ung der Vormundschaft

oder des vormundschaftlichen Amtes

finden die Vorschriften der §§ 1682,
1683 entsprechende Anwendung.

Der Vormund hat nach der Be-
endigung seines Amtes die Bestall-
ung dem Vormundschaftsgerichte

zurückzugeben.

1894. Den Tod des Vormun-
Vormundschafesweich unverzüglich
anzuzeigen.

Den Tod des Gegenvormundes
oder eines Mitvormundes hat der

Vormund unverzüglich anzuzeigen.

1895. Die Vorschriften der
§§ 1885 bis 1889,

1893, 1894findenauf den Gegen-

1) UeV.s. S. 160, auch 210.
2) Uebergangsbestimmung S. 210.

des hat dessen Erbe dem

Familienrecht.
vormund entsprechende Anwend-

ung ).

Zweiter Titel.

Vormundschaft über Voll=
jährige ).

1896. Ein Volljähriger erhält
einen Vormund, wenn

er entmündigt ist )).

1897. Auf die Vormundschaft
über einen Volljährigen

finden die für die Vormundschaft
über einen Minderjährigen gelten-

den Vorschriften Anwendung, soweit
sich nicht aus den §§ 1898 bis 1908

ein Anderes ergiebt.

1898. Der Vater und die
Mutter des Mündels

sind nicht berechtigt einen Vormund
zu benennen oder Jemand von der

Vormundschaft auszuschließen.

1899. Vor den Großvätern
 ist der Vater und nach

ihm die eheliche Mutter des Mün-
dels als Vormund berufen.

Die Eltern sind nicht berufen,
wenn der Mündel von einem Ande-

ren als dem Ehegatten seines Vaters
oder seiner Mutter an Kindesstatt

angenommen ist.
Stammt der Mündel aus einer

nichtigen Ehe, so ist der Vater im
Falle des § 1701, die Mutter im

Falle des § 1702 nicht berufen.

3) Möglicherweise aber schon vorher, — s. § 1906 (vorläufige Vormund-
schaft).

4) Die Fälle der Entmündigung s. oben§ 6.
heit völlige Geschäftsunfähigkeit s. §§ 104, 105.

Hiezu bewirkt Geisteskrank-
Geistesschwäche, Verschwendung

und Trunksucht aber beschränkte Geschästssähigkeit s. § 114.
Ueber Beistand Geistesschwacher nach franz. u. bad. Rechtes.UeV. S. 211.



Dritter Abschnitt: Vormundschaft über Volljährige, Entmündigte. 315

1900. Eine Ehefrau darf zum
 Vormund ihres Man-

nes auch ohne dessen Zustimmung
bestellt werden.

Der Ehegatte des Mündels darf
vor den Eltern und den Großvätern,

die eheliche Mutter darf im Falle
des § 1702 vor den Großvätern zum

Vormunde bestellt werden.
Die uneheliche Mutter darf vor

dem Großvater zum Vormunde be-

stellt werden.

1901. Der Vormund hat für
 die PersondesMündels

nur insoweit zu sorgen, als der Zweck
der Vormundschaft es erfordert.

Steht eine Ebefrau unter Vor-
mundschaft, so tritt die im § 1633

bestimmte Beschränkung nicht ein.

1902. Der Vormund kann
eine Ausstattung!) aus

dem Vermögen des Mündels nur

mit Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts versprechen oder ge-
währen.

Zu einem Mieth= oder Pachtver-
trage sowie zu einem anderen Ver-
trage, durch den der Mündel zu

wiederkehrenden Leistungen verpflich-
tet wird, bedarf der Vormund der

Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts, wenn das Vertragsverhält-
niß länger als vier Jahre dauern
soll. Die Vorschrift des § 1822
Nr. 4 bleibt unberührt.

1903. Wird der Vater des
 Mündels zum Vor-

munde bestellt, so unterbleibt die

Bestellung eines Gegenvormundes.
Dem Vater stehen die Befreiungen
zu, die nach den §§ 1852 bis 1854

angeordnet werden können. Das

1) Vgl. § 1624. ) „Vorläufige

Vormundschaftsgericht kann die Be-
freiungen außer Kraft setzen, wenn
sie das Interesse des Mündels ge-
fährden.

Diese Vorschriften finden keine
Anwendung, wenn der Vater im

Falle der Minderjährigkeit des Mün-
dels zur Vermögensverwaltung nicht
berechtigt sein würde.
 Ist die eheliche Mutter
1904.   Mündels zum
Vormunde bestellt, so gilt für sie das
Gleiche wie nach § 1903 für den
Vater. Der Mutter ist jedoch ein
Gegenvormund zu bestellen, wenn

sie die Bestellung beantragt oder
wenn die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen ihr nach § 1687 Nr. 3

ein Beistand zu bestellen sein würde.

Wird ein Gegenvormund bestellt, so
stehen der Mutter die im § 1862

bezeichneten Befreiungen nicht zu.

1905. Ein Familienrath kann
 nur nach § 1859 Abs. 1

eingesetzt werden.
Der Vater und die Mutter des

Mündels sind nicht berechtigt, An-
ordnungen über die Einsetzung und
Aufhebung eines Familienraths oder
über die Mitgliedschaft zu treffen.

1906. Ein Volljähriger, dessen
 Entmündigung bean-

tragt ist, kann unter vorläusige Vor-
mundschaft  ) gestellt werden, wenn das
Vormundschaftsgericht es zur Ab-

wendung einer erheblichen Gefährd-
ung der Person oder des Vermögens

des Volljährigen für erforderlich er-

achtet.

1907.
Vormundschaft“ s. auch §§ 1907, 1908.

Die Vorschriften über
die Berufung zur Vor-
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mundschaft gelten nicht für die vor-
läufige Vormundschaft.

1908. Die vorläufige Vor—
mundschaft endigt mit

der Rücknahme oder der rechtskräfti-

gen Abweisung des Antrags auf
Entmündigung.

Erfolgt die Entmündigung, so
endigt die vorläufige Vormundschaft,
wenn auf Grund der Entmündigung
ein Vormund bestellt wird.

Die vorläufige Vormundschaft ist
von dem Vormundschaftsgericht auf-
zuheben, wenn der Mündel des vor-

läufigen vormundschaftlichen Schut-
zes nicht mehr bedürftig ist.

Dritter Titel.

flegschaft )).

1909. Wer unter elterlicher
 Gewalt oder unter

Vormundschaft steht, erhält für An-
gelegenheiten, an deren Besorgung
der Gewalthaber oder der Vormund

verhindert ist, einen Pfleger. Er
erhält insbesondere einen Pfleger zur
Verwaltung des Vermögens, das er
von Todeswegen erwirbt oder das

ihm unter Lebenden von einem Drit-

ten unentgeltlich zugewendet wird,
wenn der Erblasser durch letztwillige
Verfügung, der Dritte bei der Zu-

Familienrecht.

wendung bestimmt hat, daß dem Ge-
walthaber oder dem Vormunde die

Verwaltung nicht zustehen soll.
Tritt das Bedürfniß einer Pfleg-

schaft ein, so hat der Gewalthaber
oder der Vormund dem Vormund-

schaftsgericht unverzüglich Anzeige
zu machen.
Die Pflegschaft ist auch dann an-
zuordnen, wenn die Voraussetzungen
für die Anordnung einer Vormund-

schaft vorliegen, ein Vormund aber
noch nicht bestellt ist.

1910. Ein Volljähriger, der
nicht unter Vormund-

schaft steht, kann einen Pfleger für
seine Person und sein Vermögen er-
halten, wenn er in Folge körperlicher

Gebrechen, insbesondere weil er taub,

blind oder stumm ist, seine Angelegen-
heiten nicht zu besorgen vermag ).

Vermag ein Volljähriger, der nicht
unter Vormundschaft steht, in Folge
geistiger oder körperlicher Gebrechen
einzelne seiner Angelegenheiten oder
einen bestimmten Kreis seiner An-

gelegenheiten, insbesondere seine Ver-
mögensangelegenheiten, nicht zu be-
sorgen, so kann er für diese Ange-
legenheiten einen Pfleger erhalten.

Die Pflegschaft darf nur mit Ein-

willigung des Gebrechlichen ange-
ordnet werden, es sei denn, daß

1) Uebergangsbestimmungen hinsichtlich der bestehenden Pflegschaften s.
S. 210. Pflegschaft über einen Ausländer S. 23.

2) 7 Grunde der Pflegschaft:
Interessenkollision oder besonderer

3. Abwesenheit (§§ 1911, 1921).

7. Nachlaßpflegschaft (§§ 1960 ff.)
3) Hiezu s. UeV.E. 210.

 2.Gebrechlichkeit (§ 1910, s. hiezu S.

Interessenschutz (§ 1909).

10, auch S. 211, franz.) u. bad. Recht).

4. partus conceptus, nondum natus (§ 1912).
5. Unbekannter Interessent, auch Nacherbe (§§ 1913, 2100 ff.).
6. Ersammeltes Zweckvermögen (§§ 1914, auch 1915, 1919.)
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eine Verständigung mit ihm nicht

möglich ist.

1911. Ein abwesender Voll-
jähriger, dessen Aufent-

halt unbekannt ist, erhält für seine
Vermögensangelegenheiten, soweit
sie der Fürsorge bedürfen, einen Ab-
wesenheitspfleger. Ein solcher Pfleger
ist ihm insbesondere auch dann zu
bestellen, wenn er durch Ertheilung

eines Auftrags oder einer Vollmacht

Fürsorge getroffen hat, aber Um-
stände eingetreten sind, die zum Wi-
derrufe des Auftrags oder der Voll-

macht Anlaß geben.
Das Gleiche gilt von einem Ab-

wesenden, dessen Aufenthalt bekannt,
der aber an der Rückkehr und der

Besorgung seiner Vermögensange-
legenheiten verhindert ist.

1912. Eine Leibesfrucht er-
hält zur Wahrung ihrer

künftigen Rechte, soweit diese einer
Fürsorge bedürfen, einen Pfleger.
Die Fürsorge steht jedoch dem Vater
oder der Mutter zu, wenn das Kind,

falls es bereits geboren wäre, unter

elterlicher Gewalt stehen würde.

1913. Ist unbekannt oder un-
gewiß, wer bei einer

Angelegenheit der Betheiligte ist,
so kann dem Betheiligten für diese
Angelegenheit, soweit eine Fürsorge
erforderlich ist, ein Pfleger bestellt
werden. Insbesondere kann einem

Nacherben, der noch nicht erzeugt
ist oder dessen Persönlichkeit erst
durch ein künftiges Ereigniß bestimmt
wird, für die Zeit bis zum Eintritte

der Nacherbfolge ein Pfleger bestellt
werden.

Ist durch öffentliche
1914. Sammlung Vermögen
für einen vorübergehenden Zweck
zusammengebracht worden, so kann
zum Zwecke der Verwaltung und
Verwendung des Vermögens ein
Pfleger bestellt werden, wenn die zu

der Verwaltung und Verwendung

berufenen Personen weggefallen sind.

1915. Auf die Pflegschaft fin-
 den die für die Vor-

mundschaft geltenden Vorschriften
entsprechende Anwendung, soweit
sich nicht aus dem Gesetz ein An-
deres ergiebt ).

Die Bestellung eines Gegenvor-
mundes ist nicht erforderlich.

1916 Für die nach § 1909
 anzuordende Pfleg-

schaft gelten die Vorschriften über
die Berufung zur Vormundschaft
nicht.

.1917 Wird die Anordnung
 einer Pflegschaft nach

§ 1909 Abs. 1 Satz 2 erforderlich,

so ist als Pfleger berusen, wer als
solcher von dem Erblasser durch letzt-

willige Verfügung, von dem Dritten
bei der Zuwendung benannt worden
ist; die Vorschriften des § 1778

finden entsprechende Anwendung.
Für den benannten Pfleger kann

der Erblasser durch letztwillige Ver-
fügung, der Dritte bei der Zu-
wendung die in den §§ 1852 bis

1854 bezeichneten Befreiungen au—
ordnen. Das Vormundschafts-

—

1) Strafrechtliches betr. den Pfleger s. S. 34 (StrGB.§ 34 Nr. 6 neue

Fassung) s. oben Anm. zu § 1773; daher auch die Aenderungen im StrGB.
§§ 235 und 237, wo überall das Wort „Pfleger“ beigefügt ist. — In Betreff
der Vertretung
Todeserklärung s. S. 160.

s. § 1630 und die Anm. hiezu. — Endigung des Amts bei
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gericht kann die Anordnungen außer
Kraft setzen, wenn sie das Interesse.
das Pflegebefohlenen gefährden.

Zu einer Abweichung von den

Anordnungen des Dritten ist, so-
lange er lebt, seine Zustimmung er-
forderlich und genügend. Die Zu-
stimmung des Dritten kann durch
das Vormundschaftsgericht ersetzt
werden, wenn der Dritte zur Ab-

gabe einer Erklärung dauernd außer
Stande oder sein Aufenthalt dauernd
unbekannt ist.

1918. Die Pflegschaft für eine
unter elterlicher Gewalt

oder unter Vormundschaft stehende
Person endigt mit der Beendigung
der elterlichen Gewalt oder der Vor-

1919. Die Pflegschaft ist von
dem Vormundschaftsge-

richt auszuheben, wenn der Grund

für die Anordnung der Pflegschaft
weggefallen ist.

1920. Eine nach § 1910 an-
 geordnete Pflegschaft ist

von dem Vormundschaftsgericht auf-
zuheben, wenn der Pflegebefohlene

die Aufhebung beantragt.

1921. Die Pflegschaft für einen
 Abwesenden ist von dem

Vormundschaftsgericht aufzuheben,
wenn der Abwesende an der Besorg-

ung seiner Vermögensangelegen-
heiten nicht mehr verhindert ist.

Stirbt der Abwesende, so endigt
die Pflegschaft erst mit der Aufhebung
durch das Vormundschaftsgericht.

mundschaft. Das Vormundschaftsgericht hat die
Die Pflegschaft für eine Leibes- Pflegschaft aufzuheben, wenn ihm der

frucht endigt mit der Geburt des Tod des Abwesenden bekannt wird.
Kindes.

Die Pflegschaft zur Besorgung
einer einzelnen Angelegenheit endigt
mit deren Erledigung.

1) UeV.s. S. 160.

Wird der Abwesende für todt er-

klärt, so endigt die Pflegschaft mit
der Erlassung des die Todeserklär-

ung aussprechenden Urtheils .
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